
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 40 (1924)

Heft: 10

Rubrik: Bau-Chronik

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


für
' Me fdfSsetg.

öteiftoföatf
ett«

ftenfcssjesïe
sœb

üt&efl®,
6sœa

$888*8** 88»
fisêiss.

*
- IfttilMr&ttgigf»

Its? Pei£e?f*g?gf$

Dfareftton: $£%M-f$lMKggroft!:fim tfrbe*
©rfcpetnt je $)onner§tag§ mtb foftet per ©emefter gr. 6. —, per ^a^r g-r. 12

^nferate 30 ©t§. per eittfpaltige ©oîoneljetle, bei größeren Aufträgen
entfprecbenben Rabatt.

&«» 5, ftttti 1924

»»djeiiitratH: ©»die fïetô fiait ©diet» tutb Sattb Siefe gu gefttistne»,
Uttb i>» wirft in ©tttnpf trnb ©an& fdjj«adjt)«»tt nie beretnnen.

BiH-ebroHik.

Saupoltjeittüjc Semilli»
gtmge» ber ©taöt güridj
mürben am 30. SJtai für foI=
genbe Sauprojefte, tetl»

meife unter Sebtngungen, er»

teilt: 1. p. Kupfer ©öfjne für
einen Umbau Simmatquai 42, 3tW$ 1 2. ©ebr. 9ßie»

bermann für 2 äutoremifen Salacfer 40, 3- 1; 3. U.
SBelti für ben gortbeftanb bei Kunftmaleratelieri am
ßloßimeg, 3- 2 ; 4. |>. ÜDtüßer ©Wentel für einen Sager»
fdjuppen §arb'/^irjelftra^e, 3- 4; 5. ©. Saber für eine
Slutoremife $l)urroiefenftra^e 4, 3> 6i 6- ®- 93ertbel für
ein @tnfamilient)aui, eine 9lutoremife unb bie ©infrie»
bung .jpablaubftrafje 26, 3- 6 ; ?• 3- ©«ggen^eim für
8 ©infamitienbcrafer mit ©infrtebung ©tüjjiftrafje 18—32,
3-6; 8. SartijipantengenoffenfdE)aft Unierfirap für pet
®oppe!mei)rfamilienf)äufer unb groei iutoremifen Sirc%
ftrafje 11 unb 19, 3 6; 9. $. 9tieferSänjiger für eine
Slutoremife unb ein ©infahrtitor |>ablaubftrape 55, 3- 6;
10. 3. 9ftiefer=Sängiger für 3 @ir.familient)äufer, 3 9luto=
remifen unb bie ©infriebung Stigifirafje 49, 51, 53, 3- 6 ;
11- iR. Stuegg für einen 9temifenanbau grohburgftr. 202,
3- 6; 12. ©cljaetr für etn ©infamilienhaui unb eine
Slutoremife SÖa et) ofner ftra fge 8, 3- 6

>
13- 31. Räuber für

eine Slutoremife unb ein Senginmagajln Stotbudjftr. 32,
3- 6 ; 14. Saugefeßfc§aft ißhönij: für ein ©tnfamilien»

t)au§ unb ein Deïonomiegebâube mit Slutoremife unb
Sferbeftaß Krönletnftrafje 53/@c£)Iöf}liftraf}e 18/20, 3- 7 ;

15. 0. SSicfel & ©o. für ein ©infamitienßaui, 2 9lulo=
remifen unb eine ©artenßaße Kuferfirafie 78, 3- 5

16. ©r. 91. $öi)r für einen 9ln» unb Umbau ©olber»
ftrafje 92, 3- 7 ; 17. 0. Sernet für jroet ©adjaufbauten
geilengaffe 11, 3. 8.

güröerKKfl bei SöoßKHÄgiöuuei i» 3ürid). Son
ber ftäbtifcfjen Sauoermaltung mirb berieslet: 3« 3Iu§=

füprung bei Kantoniratibefd)tuffei oom 24. 9Jiärj 1924
|at ber 9tegterungirat am 15. SJtai für bie Unterftütpng
oon SBopbautert ©runbfätge aufgeftellt. 91ad£> biefen
unterfiüijten ber Sunb unb ber Kanton im Stammen ber
bemißigten Krebite im ©efamtbetraqe oon 1 9/tißion gr.
ben Sau oon bißigen SBoIjnungen oon gmei bii oier
3immern, foroie oon SBoljnungen mit mebr 3'wnern
für finberreid)e gamilien gegen bie Serpflid)tung bei
Sauperm, bie SBo^nungen an gamilien mit fleinem @ln=

îommen unb an finbetreiclje gamilien $u oermieten. ©te
Unterftüpng erfolgt burcl) Sarbeitrüge à fonds perdu
oon je 5%, gufammen 10% ber Saufoften. ©emetnben
unb gemeinnützige Unternehmen merben bei ber ©uboem
tionierung beoorpgt. ©ie Seitragigefuche finb bii jum
1. Sluguft 1924 ber guftünbigen ©emeiribebeljörbe ein$u=

reiben. ©ie Saubireftion mirb in ben nächften Sagen
Soßsiehungloorfdhriften erlaffen.

©en 3ntereffenten bürfte ei toißlommen fein, fdjon
jetzt barüber unterrichtet ?,u merben, in melier SBetfe bie

©tobt 3ürtcb bie meitere gürberung bei SBofmungibauei

für
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Erschewt je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 6. —, per Jahr Fr. 12

Inserate M Cts> per einspaltige Colonelzeile, bei größeren Austrägen
entsprechenden Rabatt,

Zurich, de« F. I««i 19S4

Mcheiismch: Suche stets statt Schein und Tand Tiefe zu gewinnen,
Und du wirst in Sumpf und Sand schmachvoll nie verrinnen.

Rs«.edl»M.

Baupolizeiliche Bewilli-
guugen der Stadt Zürich
wurden am 30. Mai für fol-
gende Bauprojekte, teil-
weife unter Bedingungen, er-
teilt: 1. I, Küpfer Söhne für

einen Umbau Limmatquai 42, Zürich 1; 2. Gebr, Nie-
dermann für 2 Autoremisen Talacker 40, Z. 1; 3. U.
Welti für den Fortbestand des Kunstmalerateliers am
Rolliweg, Z. 2 ; 4. H. Müller Schenkel für einen Lager-
schuppen Hard /Hirzelstraße, Z. 4; 5. C. Bader für eine
Autoremise Thurwiesenstraße 4, Z, 6; 6. D, Bendel für
ein Einfamilienhaus, eine Autoremise und die Einfrie-
dung Hadlaubstraße 26, Z. 6 ; 7. I. Guggenheim für
8 Einfamilienhäuser mit Einfriedung Stüßistraße 18—32,
Z. 6; 8, Partizipantengenossenschaft Unterstraß für zwei
Doppelmehrfamilienhäuser und zwei Autoremisen Birch'
straße 11 und 19, Z 6; 9. I. Rieser-Bänziger für eine
Autoremise und ein Einfahrtstor Hadlaubstraße 55, Z. 6;
10. I. Rieser-Bänziger für 3 Einfamilienhäuser, 3 Auto-
remisen und die Einfriedung Rigistraße 49, 51, 53, Z. 6 ;
11. R. Ruegg für einen Remisenanbau Frohburgstr. 202,
Z. 6; 12, H. Schaerr für ein Einfamilienhaus und eine
Autoremise Bachofnerstraße 8, Z, 6; 13. A. Täuber für
eine Autoremise und ein Benzinmagazin Rotbuchstr. 32,
Z. 6 ; 14. Baugesellschaft Phönix für ein Einfamilien-

Haus und ein Oekonomiegebäude mit Autoremise und
Pferdestall Krönleinstraße 53/Schlößlistraße 18/20, Z. 7 ;

15. O. Bickel à Co. für ein Einfamilienhaus, 2 Auto-
remisen und eine Gartenhalle Kuserstraße 78, Z. 7;
16. Dr. A. Jöhr für einen An- und Umbau Dolder-
straße 92, Z. 7 ; 17. O. Bernet für zwei Dachaufbauten
Feilengasfe 11, Z. 8.

Förderung des WohKNNgsbaMs i« Zürich. Von
der städtischen Bauverwaltung wird berichtet: In Aus-
führung des Kantonsratsbeschlusfes vom 24. März 1924
hat der Regierungsrat am 15. Mai für die Unterstützung
von Wohnbauten Grundsätze aufgestellt. Nach diesen

unterstützten der Bund und der Kanton im Rahmen der
bewilligten Kredite im Gesamtbeträge von 1 Million Fr.
den Bau von billigen Wohnungen von zwei bis vier
Zimmern, sowie von Wohnungen mit mehr Zimmern
für kinderreiche Familien gegen die Verpflichtung des

Bauherrn, die Wohnungen an Familien mit kleinem Ein-
kommen und an kinderreiche Familien zu vermieten. Die
Unterstützung erfolgt durch Barbeiträge à konäs perà
von je 5°/o, zusammen 10°/o der Baukosten. Gemeinden
und gemeinnützige Unternehmen werden bei der Subven-
tionierung bevorzugt. Die Beitragsgesuche sind bis zum
1. August 1924 der zuständigen Gemeindebehörde einzu-
reichen. Die Baudirektion wird in den nächsten Tagen
Vollziehungsvorschriften erlassen.

Den Interessenten dürfte es willkommen sein, schon

jetzt darüber unterrichtet zu werden, in welcher Weise die

Stadt Zürich die weitere Förderung des Wohnungsbaues
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bvirdftjuflit)ren beabficï)tigt. ©lue »erbinblicbe Slusfunft
ift nicht möglich, ba ben S8efdE)Iüffen bet Sebörben unb
bet ©emeinbe nicht oorgegtiffen roerben fattn. ®er
©t abtrat berettet Anträge »or, bie nctdj bem heutigen
©tanb bet Sorberatungen itn roefentltdjen auf folgenden
leitenben ©ebanfen beruhen : gm allgemeinen foUen feine
©uboentionen mehr gemährt roerben, ®agegen foE un»
gefäbr nach ben oom ©rofjen ©tabtrat am 27. Sluguft
1910 aufgefietlten „©runbfä^en betreffenb bie Unter»
filiating gemeinnä^iget Saugettoffenfebaften" bie gin an»

jierung »on Saufolonien roirffid^ gemeinnütziger Unter»
ne^mungen buret) ©eroätjrung »on Sarlefjen auf jroeite
^g>vjpotf)ef erleidjiert toerben. Urn ben 3lu§roüd)fen, bie

fid) bei bet 2lfiion »on 1923/24 gezeigt haben, p roe|ren,
roirb bié Selebnunglgrenje E)öl>er angefe^t roerben müffen
al§ auf 80, be^ro. 85%. Beiträge foüen nur an ben
Sau »on SBofjnungen für finberreicf)e gamilien gemährt
merben, bamit folctse p einem erfcbrolnglidjen SÛiietginfe

abgegeben werben fönnen. ®te ©uboentionen De§ Kan»
ton§ unb be§ Sunbeê foEen in ber ©tabt ßütieb nur
bierfür »ermenbet merben, unb e§ foE bte ©tabt pr
©rjtelung einer fpürbaren SerMEigung p ben 10 % be§

Sunbe§ unb be§ Kantow» b'NJU ebenfaEê Seiträge à

fonds perdu teiften.
©obalb bie 9Iu§fübrung§»orfd)riften ber îantonaïen

Saubireftion erlaffen finb unb ber Stegterungërat ben
Anteil ber ©tabt 3micb an ber ©uboentionêfumme be§

Sunbeê unb beê Kanton§ feftgefetjt bat, roirb ber ©tabt»
rat, in fürpfier grift feine Anträge ausarbeiten unb bem

©rofjen ©tabtrat für ftcb unb p fpanben ber ©emeinbe
»orlegen.

Settel $elepïjo»gebgttDe iit göricS}. Unter bem

Surfit) »on SEationalrat SJtofer (Sternhaufen) hielten bie

Kommiffionen beê EtationalrateS unb beS ©tänberateS
für bie bunbe§rätltd)e Sorlage betreffenb ©rfteEung eines

®elepbongebäube§ an ber güfjlifirafje'Siblftrafje
tn 3üncb fe^te SBocbe in $üricb eine ©itpng mit nach»

folgenbem Slugenfdjeln beS Sauplaizeê. ®te Kommiffion
beS SEationalrateS, bem bie Priorität ber Sebanblung
pfiebt, bat guftimmung pm bunbeSrättid)en Intrag
feefrfjloffen.

®te ©sbaeiprifebe Setetotignag für gaueafoloui»
fötton gebt laut ßüreber „SoltSpitung" mit bem Pan
um, bei9Eeu 9lffoltern (8üric|) 30 günfjimmer ©in»

UN8GN AKTIENGESELLSCHAFT BIEL
Erste schweizerische Fabrik für elektrisch geschweisste Ketten

FABRIK IN METT
Ketten aller Art für industrielle Zwecks

Kalibrierte Kran und Fla schenzugketten,
Kurzglledrige Lastketten für Olessereien etc.

Spezlal Ketten für Elevatoren Eisenbahn-Birtdketten.
Nofkupplungsketten, Schiffsketten. Oerüstketten. Pflugkerten.

Gleitschutzketten für Automobile ora.
Gtfsote UHsiungsQhigheir • Ggcne PrQfungsmasdiln« - Kstien

AUFTBÄOE NCriMEN CNTOEOSN)
VEREINIGTE D RAMTWî RKE Ata, OlCV

A.-Ä DE« VON PI OOS'SOI EN EISENWERKE, LU ZERN
H NE55 i C4, fiLOtRsteo • RÖTI izOatcni

familienbäufer p erfteEen mit je 500 $ffanj=
lanb. ®er ißreti be§ einzelnen ©ebäube§ inftufioe Sanb
mirb mit 25,000 gr. angegeben, bei 2—3000 granfen
2lnpblung.

®er Hîeubau be§ ®eminar§ SRariftalbe« in Sern
foE, mte au§ ben au§gefiecften pofilen beroorgebt, &at»
fad)e toerben. ®er Neubau roirb roeftltd) oom jetzigen
Sau erfteEt. Sorgefeben ift ein breigliebrige§ ©ebäube ;

an ba§ grofje, breiftödige Sebrgebäube, ba§ eine ganj
refpeftable gront aufroeifen roirb, roirb eine SurnipEe
unb an biefe ein grofjer IRaum für EEuftlübungen an»
gebaut.

gör ben Sau einer Slinberïtippe in Sern beroil»

ligte ber ©tabtrat einen îlrebit »on 154,000 gr. @r
genehmigte b^auf eine ERotion, bie oom ©emeinberat
Stulfunft roünfdbt,- roie ba§ geroerblidje Silbungê»
roefeninSern ben beutigen 3lnforberungen ber ißrajctg
entfprecbenb aaspbauen fei, fo bafj ben in gewerblichen
Serufen tätigen Lehrlingen, Arbeitern unb SJteifiern eine

umfaffenbe fachliche unb aEgemeine Slusbilbung geboten
roerben îann.

©raseiterang Her grrennnftaït üed &anton§ Schaff»
häufen. ®er ©ro^e Stat beroiEigte einen Ärebit »on
105,000 gr. pm Énfauf ber Siegenfehaft 9teu
brunn für bie ©rroeiterung ber grrenanfialt Sreitenau.

©tanb Der StScofefaörif 9lorf(|a(h. (Korr.) gn
einer ber lebten ©ibungen bes ©emeinberate§ gab ber
©iabtammann auf eine bieëbeîuigticb gefieEte ÎHnfrage
folgenbe 9lu§lunft:

3luf bie ausgetriebene unb ben 9tad)barn bis auf
200 m im Umfreiê pgefieEte öffenltichrecbiliche unb
prioatrecbtlicbe Sauanjeige gingen 62 Saueinfpradjen an
ben ©tabtrat ein; »ier roaren gegen bie 3lbroaffer, 58
gegen bte befürchtete Slbgafebeläftigung gerichtet; 32 roaren
öffenttichrechtlich, 30 prioatreçhttich.

®ie öffenilicbrechilichen ©infprachen müffen »on ber
©emeinbebebörbe bebanbelt roerben ; ber Sefcbluf) ift ben

©tnfpreebem, roie bem Sauberrn, triftlidb unb unter 91n»

gäbe ber ©rünbe beïannt p geben ; aEfäEige ©infprachen
gegen ben Sefc^cib ber ©emetnbebelprben finb beim 9te=

gterungêrate p erheben, ber abfchlte^lid) entfeheibet. ®ie
prioatred^tIidE)eri ©infprachen roerben auf bem richterlichen
2Beg (Sermittler, ©ericfjte) erlebigt. ®er ©tabtrat roie»

fämtliche 32 offentlic^red^tlic^ieri ©infprachen ab. 15 $ro
»ate, bie Konferoenfabrit, bie eoangeltfcfje Ktrchgemeinbe
unb bie ©tabt ©t. ©aEen erhoben beim Eîegierungêrat
neuerbing§ ©infpradbe- SD^it ©ntfeheib oom 27. gebruar
1924 roieê ber 9îegierung§rat fämtliche ©infprad|en ab,

3roei ^Beteiligte rooEten ft<h bamit nicht pfrieben geben:
©inmal bte Stécofefabri! felbft, roeil im Eiegierungêratê»
ertfcfjeib oerfchiebene fid)ernbe, »orforglidbe SJiafjnabnien
enthalten roaren, an bie fief) bie neue girma p halten bat;
bann aber roar nicht einoerftanben bie ©tabt ©t. ©allen,
roeil fie roegen ber Sobenfeeroaffer»erforgung ernfibafte
Sefürchtungen hatte, in bem ©inne, ba§ roegen ber 9tb

roafferableitung ber Kunftfeibefabrif nach Stuffaffung ihrer
©pperten cfjemifc^e Serunreinigungen öes ®rlnïroaffer§
ntc^t auëgeftbloffen febienen, ®ie ©tabt ©t. ©aflen fteflte
ein 2öiebererroägung§gefucb unb, nachbem fte bamit feinen

©rfolg hatte, ein jroeites ©efudb, ba§ ftcb amf ein ©ut=
ac|ten ber §erren ®ireftor ißeter (8ütich), ®r. SEinber
(8ürich), Saubireftor Kilchmann (@t. ©aEen) unb Kam
tonêcbemifer ®r. 5Kecbfleiner (@t. ©aEen) ftühte. ®ie
Regierung befragte bie brei ©rperten ißrof. ®r. goroa^
noroit§ (©t. ©aEen), ißrof. ®r. ». ©on^enbach (8ûridh)
unb ißrof. ®r. Serl (®armftabi), ob fie auf ©runb be§

neu oorliegenben ©utad)ien§ ber ©iabt ©t. ©aEen p
einem anbeten ©rgebniê fämen. ®a bieë »erneint rourbe,
roie§ ber Etegierungsrat ba§ jroeite 2Btebererroägung§»
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durchzuführen beabsichtigt. Eine verbindliche Auskunft
ist nicht möglich, da den Beschlüssen der Behörden und
der Gemeinde nicht vorgegriffen werden kann. Der
Stadtrat bereitet Anträge vor, die nach dem heutigen
Stand der Vorberatungen im wesentlichen auf folgenden
leitenden Gedanken beruhen: Im allgemeinen sollen keine
Subventionen mehr gewährt werden. Dagegen soll un-
gefähr nach den vom Großen Stadtrat am 27. August
1910 aufgestellten „Grundsätzen betreffend die Unter-
flützung gemeinnütziger Baugenossenschaften" die Finan-
zierung von Baukolonien wirklich gemeinnütziger Unter-
nehmungen durch Gewährung von Darlehen auf zweite
Hypothek erleichtert werden. Um den Auswüchsen, die
sich bei der Aktion von 1923/24 gezeigt haben, zu wehren,
wird die Belehnungsgrenze höher angesetzt werden müssen
als auf 80, bezw. 85°/». Beiträge sollen nur an den
Bau von Wohnungen für kinderreiche Familien gewährt
werden, damit solche zu einem erschwinglichen Mietzinse
abgegeben werden können. Die Subventionen des Kan-
tons und des Bundes sollen in der Stadt Zürich nur
hierfür verwendet werden, und es soll die Stadt zur
Erzielung einer spürbaren Verbilligung zu den 10 °/o des
Bundes und des Kantons hinzu ebenfalls Beiträge à

àcls perà leisten
Sobald die Ausführungsvorschriften der kantonalen

Baudirektion erlassen sind und der Regierungsrat den
Anteil der Stadt Zürich an der Subvenlionssumme des

Bundes und des Kantons festgesetzt hat, wird der Stadt-
rat, in kürzester Frist seine Anträge ausarbeiten und dem

Großen Stadtrat für sich und zu Handen der Gemeinde
vorlegen.

Neves Telephougebäude w Zürich. Unter dem

Vorsitz von Nationalrat Moser (Neuhausen) hielten die

Kommissionen des Nationalrates und des Ständerates
für die bundesrätliche Vorlage betreffend Erstellung eines

Tetephongebäudes an der Füßlistraße-Sihlftraße
in Zürich letzte Woche in Zürich eine Sitzung mit nach-
folgendem Augenschein des Bauplatzes. Die Kommission
des Nationalrates, dem die Priorität der Behandlung
zusteht, hat Zustimmung zum bundesrätlichen Antrag
beschlossen.

Die Schweizerische Verewigung für Juueukoloui-
sation geht laut Zürcher „Volkszeitung" mit dem Plan
um. beiNeu-Affoltern (Zürich) 30 Fünszimmer Ein-

Erste àcUweàeNscks ksdiik M- elekMzcU kelNîn
IN

Xsttsr» slier Art kür industrielle Avsâs
XurigttecMge coslksNsii ta>- «»«,

SpeÄs! Xettsn ro- LisendsUn
ScUifkksNen.OkastkLNen. pki^gktiMw.

QleltscUàksNsn kîu /Vuivmodîls à.

familienhäuser zu erstellen mit je 500 Pflanz-
land. Der Preis des einzelnen Gebäudes inklusive Land
wird mit 25,000 Fr. angegeben, bei 2—3000 Franken
Anzahlung.

Der Neubau des Seminars Mmistalden in Bern
soll, wie aus den ausgesteckten Profilen hervorgeht, Tat-
sache werden. Der Neubau wird westlich vom jetzigen
Bau erstellt. Vorgesehen ist ein dreigliedriges Gebäude;
an das große, dreistöckige Lehrgebäude, das eine ganz
respektable Front aufweisen wird, wird eine Turnhalle
und an diese ein großer Raum für Musikübungen an-
gebaut.

Für den Bau einer Kinderkrippe in Bern bewil-
ligte der Stadtrat einen Kredit von 154,000 Fr. Er
genehmigte hierauf eine Motion, die vom Gemeinderat
Auskunft wünscht, wie das gewerbliche Bildungs-
weseninBern den heutigen Anforderungen der Praxis
entsprechend auszubauen sei, so daß den in gewerblichen
Berufen tätigen Lehrlingen, Arbeitern und Meistern eine
umfassende sachliche und allgemeine Ausbildung geboten
werden kann.

Erweiterung der Irrenanstalt des Kantons Schaff-
Hausen. Der Große Rat bewilligte einen Kredit von
105,000 Fr. zum Ankauf der Liegenschaft Neu-
brunn für die Erweiterung der Irrenanstalt Breitenau.

Stand der Viscosefabrik Rorschach. (Korr.) In
einer der letzten Sitzungen des Gemeinderates gab der
Stadtammann auf eine diesbezüglich gestellte Anfrage
folgende Auskunft:

Auf die ausgeschriebene und den Nachbarn bis auf
200 m im Umkreis zugestellte öffentlichrechtliche und
privatrechtliche Bauanzeige gingen 62 Baueinsprachen an
den Stadtrat ein; vier waren gegen die Abwasser, 58
gegen die befürchtete Abgasebeläftigung gerichtet; 32 waren
öffentlichrechtlich, 30 privatrechtlich.

Die öffentlichrechtlichen Einsprachen müssen von der
Gemeindebehörde behandelt werden; der Beschluß ist den

Einsprechern, wie dem Bauherrn, schriftlich und unter An-
gäbe der Gründe bekannt zu geben; allfällige Einsprachen
gegen den Bescheid der Gemeindebehörden sind beim Re-
gierungsrate zu erheben, der abschließlich entscheidet. Die
privatrechtlichen Einsprachen werden auf dem richterlichen
Weg (Vermittler, Gerichte) erledigt. Der Stadtrat wies
sämtliche 32 öffentlichrechtlichen Einsprachen ab. 15 Pri
vate, die Konservenfabrik, die evangelische Kirchgemeinde
und die Stadt St. Gallen erhoben beim Regierungsrat
neuerdings Einsprache. Mit Entscheid vom 27. Februar
1924 wies der Regierungsrat sämtliche Einsprachen ab.

Zwei Beteiligte wollten sich damit nicht zufrieden geben:
Einmal die Viscosefabrik selbst, weil im Regierungsrats-
entscheid verschiedene sichernde, vorsorgliche Maßnahmen
enthalten waren, an die sich die neue Firma zu halten hat;
dann aber war nicht einverstanden die Stadt St. Gallen,
weil sie wegen der Bodenseewasserversorgung ernsthafte
Befürchtungen hatte, in dem Sinne, daß wegen der Ab
wasserableitung der Kunstseidefabrik nach Auffassung ihrer
Experten chemische Verunreinigungen des Trinkwassers
nicht ausgeschlossen schienen. Die Stadt St. Gallen stellte
ein Wiedererwägungsgesuch und, nachdem sie damit keinen

Erfolg hatte, ein zweites Gesuch, das sich auf ein Gut-
achten der Herren Direktor Peter (Zürich), Dr. Minder
(Zürich), Baudirektor Kilchmann (St. Gallen) und Kan-
tonschemiker Dr. Rechsteinsr (St. Gallen) stützte. Die
Regierung befragte die drei Experten Prof. Dr. Iowa-
nowits (St. Gallen), Prof. Dr. v. Gonzenbach (Zürich)
und Pros. Dr. Berl (Darmstadt), ob sie auf Grund des

neu vorliegenden Gutachtens der Stadt St. Gallen zu
einem anderen Ergebnis kämen. Da dies verneint wurde,
wies der Regierungsrat das zweite Wiedererwägungs-
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gefutf) 'ebenfalls ab unb jtnar geflößt auf ein neues
©jpertengutachten, inbetnbarauf Ijtngeroiefen würbe, bafj:

a) nur gellärteS Slbwaffer in ben ©ee geleitet werbe;
b) mit Släctftc^t auf bie ungeheure 2öaffernten ge beS

BorfluterS (Bobenfee) eine Berfalzung beS ©eeroaffers
nicht ju befürchten fei;

c) enblidE) nur wenige fpnbert SOleter wefttidh ber
©ntnahmefieße beS BobetifeewafferS bie ©tabt ©t. ©aßen
fetbft bie Stbwaffer auS ber ©aSfabril, bie bebeutenb
mehr ©iftftoffe enthalten als bie BiScofeabwäffer, in ben
©ee leite, ohne baff fiel) bis h^nte irgenb ein ©tnflufj
auf baS ©rinlwaffer bemeribar gemalt hätte;

d) überbteS beabfidhtigt ift, bie gabrtfabwäffer 500 m
weit in ben ©ee hinaus unb bamit 50 m unter ben
©eefpiegel ju leiten, alfo etwa 10 m tiefer als bie

gaffung ber fiäbtifchen ©rlnlwafferoerforgung.
©amit waren bie öffentlic^redE>ilie^en ©infpradlien er»

lebigt. ïïtit SluSnahme feitenS ber ©tabt ©t. ©aßen
würben nachher fämtlidhe prir>atrec£)tlie!)en ©infpracljen
entweber jurüdgejogen ober in IRedhtSoerwahrungen um»
gewanbelt.

$ie prioatrecht liehe ©mfpraclje ber ©tabt @t. ©aßen
blieb aufredet erhalten, unb jwar auch bann, als man
fie auf bie mögtidherweife fcïjmeren ©chabenSerfatjanfprüche
feitenS ber äStScofefabriC aufmerffam machte; benn fo
lange biefe ©tnfprache nicht erlebigt ift, iann mit ben
Bauarbeiten nicht begonnen werben. ©er jßrozefj ift
beim SantonSgericljt anhängig, ©ine gütliche ©inigung
ift aber nicht unwahrfcheinlict), weil ^err ©ireltor Sßeuthen
anhanb feiner in |)oßanb gefammelten pratiifdjjen @r=

fahrun gen bie Unfchäblichleit beS gellarten unb neutral
fterten BiScofe SlbwafferS pftchert.

gür bie ©emeinbe Storfchacl), beren gefchäfilicije unb
bauliche ©ntwidllung oon ber Qnbetriebfetpng ber ge=

planten Steuinbuftrte ju einem guten Seil abhängt, ent»
fleht bie grage, ob fie am tpro^ejä tntereffiert ift. ©oßte
bie ©tabt ©t. ©aßen mit ihrer 9ïnfrc£)t objtegen, bann
ift bie ©emeinbe Storfchaci) in mehrfacher fpinficht ge»
fdhäbigt. ©er Brozefj tann intereffant werben ; bettn eS

fragt fiel), ob bie ©tabt ©t. ©aßen mit ber ^onjeffionS <

erteilung für bie ©rtnlwaffereninahtpe wirtlich, wie fie
behauptet, berart weitgehenbe prioatrec£)tlicE)e Stnfprüc£)e
erhalten foßte, bafj fie bamit beftimmen tonnte, ob unb
waS für Qnbuftrien in IRorfd^adE? betrieben, ob unb waS
für Äanalifationsabwaffer in ben ©ee geleitet werben

bütfe. Sämtliche Bobenfeeftäöte leiten ihre 9l6wäffer
urtgellätt in ben ©ee. Slufjer ber ©tabt @t. ©aßen
finb bis heute leine Ibwafferlläranlagen im Betriebe;
in ber ©tabt ßürich ift fie im Bau. ÜberbieS befiehl
in StorfchacE) bte ©robliärung für fämtlicheS |)auS= unb
^nbuftrieabroaffer.

®ie gelbmühle arbeitet an ben SluSführungSplänen
ber gabrit» unb Seituno,Sanlagen weiter; eS ift beabjict}»
tigt, fofort nach t>et gütlichen ober rechtlichen ©rlebigung
ber ©infprache mit bem Bau p beginnen.

Bauliches ßöS Soccmto. Stunmehr bütfte bie ganze
Bahnhoffiraße ein moberneS 2tuSfel)en belommen. Stach»
bem Çerr Steffi einen ïeil feiner Siegenfdhaft p Stauf»
läben umbauen lief}, folgen bie Brüber ?ßifenti mit einem
Neubau anließe ber alten Barade, in welcher lurje 3eit
ein ©übfrüdhtengefdhäft etabliert war. ©S ift noch nidC)t

entfdhieben, ob auch baS ffiohnhauS entfprechenb umge»
baut werben foß. Sluch in ber ©tabt regt fidj aflgemèin
bie Bauluft unb auf ber ißiajp ©ranbe werben eben»

faßS neue, moberne BertaufSlotalitäten hergefteßt. Socarno
hat ben feften SBißen belommen, oorwärtS p firebem
©er 2Beg ift richtig unb nur wader oorwärtS auf bem

Begonnenen. („©übfchwetj".)

$ott ber $eile<
S8on Qng. 2b- SBoIff, griebetiau.

(SftadjbrucE berboteit.)

3« t'en widhtigfien unb meiftgebraudjten formgebenben
SBerfjeugen gehört bie geile, bte tnSbefonbere auf bem ©e»

famtgebiete ber SJietaßbearbeitung, in fämttichen 3weigen
ber |>erfteßung metaßener ©ebrauchSgegenfiänbe unb
Söaren, Der feinften wie ber gröbften, eines ber unent»
behrtichften Hilfsmittel ift. Saum eine anbere Slrbeit bet

ber Bearbeitung ber SJtetaße ifi fo häufig auszuführen, wie
baS ffiegrehmett ganz bünner ©cEjic^tert oon ber Oberfläche
beS SJtetaßeS, fei eS, um bem SlrbeifSftüd eine beftimmte
unb möglich ft genaue Slbmeffung zu geben, fei eS, um
ibm an ber Oberfläche ein möglichft glatte» unb gleich»

mäfsigeS SluSfehen p oerleihen. Stach biefer wie nach
jener £>infici)t gehört bie geile alfo p ben feineren SBerl»

jeugen ber gormgebung, beren 3wed in einer feineren
Stachbearbeitung ber buret) ,@ief}en, ©dfjmieben, ^reffen,
©chneiben ufw. mehr ober weniger grob oorgearbeiteten
Sffierlftücle befiehl, ©aher gebrauchen wir im übertragenen
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gesuch ebenfalls ab und zwar gestützt auf ein neues
Expertengutachten, in dem darauf hingewiesen wurde, daß:

u) nur geklärtes Abwasser in den See geleitet werde;
d) mit Rücksicht auf die ungeheure Wassermenge des

Vorfluters (Bodensee) eine Versalzung des Seewassers
nicht zu befürchten sei;

e) endlich nur wenige hundert Meter westlich der
Entnahmestelle des Bodenseewassers die Stadt St. Gallen
selbst die Abwasser aus der Gasfabrik, die bedeutend
mehr Giftstoffe enthalten als die Viscoseabwässer, in den
See leite, ohne daß sich bis heute irgend ein Einfluß
auf das Trinkwasser bemerkbar gemacht hätte;

ch überdies beabsichtigt ist, die Fabrikabwässer 500 m
weit in den See hinaus und damit 50 m unter den
Seespiegel zu leiten, also etwa 10 m tiefer als die
Fassung der städtischen Trinkwasserversorgung.

Damit waren die öffentlichrechtlichen Einsprachen er-
ledigt. Mit Ausnahme seitens der Stadt St. Gallen
wurden nachher sämtliche privatrechtlichen Einsprachen
entweder zurückgezogen oder in Rechtsoerwahrungen um-
gewandelt.

Die privatrechtliche Einsprache der Stadt St. Gallen
blieb aufrecht erhalten, und zwar auch dann, als man
sie auf die möglicherweise schweren Schadensersatzansprüche
seitens der Viscosesabrik aufmerksam machte; denn so

lange diese Einsprache nicht erledigt ist, kann mit den
Bauarbeiten nicht begonnen werden. Der Prozeß ist
beim Kantonsgericht anhängig. Eine gütliche Einigung
ist aber nicht unwahrscheinlich, weil Herr Direktor Meuthen
anhand seiner in Holland gesammelten praktischen Er-
fahrungen die Unschädlichkeit des geklärten und neutrali-
sierten Viscose Abwassers zusichert.

Für die Gemeinde Rorschach, deren geschäftliche und
bauliche Entwicklung von der Inbetriebsetzung der ge-
planten Neuindustrie zu einem guten Teil abhängt, ent-
steht die Frage, ob sie am Prozeß interessiert ist. Sollte
die Stadt St. Gallen mit ihrer Ansicht obsiegen, dann
ist die Gemeinde Rorschach in mehrfacher Hinsicht ge-
schädigt. Der Prozeß kann interessant werden; denn es

fragt sich, ob die Stadt St. Gallen mit der Konzeffions
erteilung für die Trinkwasserentnahme wirklich, wie sie

behauptet, derart weitgehende privatrechtliche Ansprüche
erhalten sollte, daß sie damit bestimmen könnte, ob und
was für Industrien in Rorschach betrieben, ob und was
für Kanalisationsabwasser in den See geleitet werden

dürfe. Sämtliche Bodenseefiäote leiten ihre Abwässer
ungeklärt in den See, Außer der Stadt St. Gallen
sind bis heute keine Ab Wasserkläranlagen im Betriebe;
in der Stadt Zürich ist sie im Bau. Überdies besteht
in Rorschach die Grobklärung für sämtliches Haus- und
Jndustrieabwasser.

Die Feldmühle arbeitet an den Ausführungsplänen
der Fabrik- und Leituno,sanlagen weiter; es ist beabsich-
tigt, sofort nach der gütlichen oder rechtlichen Erledigung
der Einsprache mit dem Bau zu beginnen.

Bauliches aus Loearuo. Nunmehr dürfte die ganze
Bahnhosstraße ein modernes Aussehen bekommen. Nach-
dem Herr Nessi einen Teil seiner Liegenschaft zu Kauf-
läden umbauen ließ, folgen die Brüder Pisenti mit einem
Neubau anstelle der alten Baracke, in welcher kurze Zeit
ein Südfrüchtengeschäft etabliert war. Es ist noch nicht
entschieden, ob auch das Wohnhaus entsprechend umge-
baut werden soll. Auch in der Stadt regt sich allgemein
die Baulust und auf der Piazza Grande werden eben-

falls neue, moderne Verkaufslokalitäten hergestellt. Locarno
hat den festen Willen bekommen, vorwärts zu ftrebem
Der Weg ist richtig und nur wacker vorwärts aus dem

Begonnenen. („Südschweiz".)

Etwas von der Feile.
Von Jng. Th. Wolfs, Friedens».

(Nachdruck verboten.)

Zu den wichtigsten und meistgebrauchten formgebenden
Werkzeugen gehört die Feile, die insbesondere auf dem Ge-
samtgebiete der Metallbearbeitung, in sämtlichen Zweigen
der Herstellung metallener Gebrauchsgegenstände und
Waren, der feinsten wie der gröbsten, eines der unent-
behrlichsten Hilfsmittel ist. Kaum eine andere Arbeit bei
der Bearbeitung der Metalle ist so häufig auszuführen, wie
das Wegnehmen ganz dünner Schichten von der Oberfläche
des Metalles, sei es, um dem Arbeitsstück eine bestimmte
und möglichst genaue Abmessung zu geben, sei es, um
ibm an der Oberfläche ein möglichst glattes und gleich-
mäßiges Aussehen zu verleihen. Nach dieser wie nach
jener Hinsicht gehört die Feile also zu den feineren Werk-
zeugen der Formgebung, deren Zweck in einer feineren
Nachbearbeitung der durch Gießen, Schmieden, Pressen,
Schneiden usw. mehr oder weniger grob vorgearbeiteten
Werkstücke besteht. Daher gebrauchen wir im übertragenen
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